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Abgrabungsmonitoring NRW – Lockergesteine – Monitoringbericht 2020  

des Geologischen Dienstes NRW für das Planungsgebiet Düsseldorf 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Planungsausschusses: 

Der Planungsausschuss nimmt den Monitoringbericht 2020 des Geologischen  

Dienstes NRW für das Planungsgebiet Düsseldorf zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

gez. Birgitta Radermacher 

Düsseldorf, den 5. August 2020  
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 

 
Mit E-Mail vom 14.04.2020 hat die Landesplanungsbehörde den aktuellen Monitoring-
bericht des Geologischen Dienstes NRW für das Planungsgebiet Düsseldorf (Stand 

01.01.2020) an die Regionalplanungsbehörde Düsseldorf übermittelt. 
 
Bei dem Monitoringbericht 2020 handelt es sich wie bereits bei dem Bericht 2019, um 
einen Fortschreibungsbericht. Das heißt es wurden keine neuen Orthophotos ausge-

wertet, sondern die Ergebnisse der letzten Auswertung (Stichtag 01.01.2018) zum 
Stichtag 01.01.2020 fortgeschrieben. 
Gemäß den Daten des aktuellen Monitoringberichts besteht für die Rohstoffgruppen 
„Kies/Kiessand“ sowie „Präquartäre Sande und Kiese“, bei 22 bzw. 55 Jahren Reich-

weite, in der Planungsregion Düsseldorf gegenwärtig kein Fortschreibungserfordernis 
gemäß Ziel 9.2-3 – Fortschreibung – des LEP NRW (Untergrenze von 15 Jahren für 
Lockergesteine), da für diese noch ausreichend lange Versorgungszeiträume gesi-
chert sind. 

 
Für die Rohstoffgruppe „Ton/Schluff“ liefert der Monitoringbericht methodenbedingt 
wieder kein Ergebnis. Auf Basis der letzten eigenen Erhebung (2013) geht die Regio-
nalplanungsbehörde Düsseldorf jedoch davon aus, dass der gesicherte Versorgungs-

zeitraum auch dieser Rohstoffgruppe noch deutlich von der im aktuell gültigen LEP 
NRW formulierten Untergrenze für Lockergesteine von 15 Jahren entfernt ist. 
 
Der nächste Auswertungsbericht des GD NRW, bei dem die aktuellen Orthophotos 

des Befliegungszyklus 2018/2019 ausgewertet und auf dieser Grundlage die Versor-
gungszeiträume neu ermittelt werden, wird 2021 vorliegen. 
Bedingt durch die Methodik des Abgrabungsmonitorings NRW ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich die Zahlen darin gegebenenfalls deutlich von denen des nun vorgeleg-

ten Fortschreibungsberichts unterscheiden werden. 

 
 
Anlage 1: Abgrabungsmonitoring NRW – Lockergesteine – Monitoringbericht  

                des Geologischen Dienstes NRW für das Planungsgebiet Düsseldorf 
                (Stand 01.01.2020) 

 
































